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Gartenordnung 
 

 Alle Gartenfreunde sind gemeinsam für die Erhaltung und Sauberkeit der 
Gartenanlage verantwortlich. 

 Für ein gutes Miteinander müssen ein paar Punkte beachtet werden 
 Achtet auf Eure Lautstärke – vermeidet Geräuschbelästigung durch laute 

Unterhaltungen und Musik - haltet „Gartenlautstärke“ ein… 
 Vermeidet Geruchsbelästigungen der Gartennachbarn 
 Die Gartenanlage soll ein Platz zur Erholung und zum Wohlfühlen sein – 

bedenkt dies bei Euren Aktivitäten – und habt trotzdem Spaß   
 

 Die Vorgaben des Bezirksverbands und der Stadt Iserlohn, zusammengefasst in 
dem Leitfaden „Mein Garten – Mein Refugium“ müssen unbedingt immer 
beachtet werden.  

 Schaut dort hinein, bevor ihr etwas Neues baut oder aufstellt. Alle Vorgaben, z. B. 
auch wann ein Bauantrag gestellt werden muss, findet ihr dort. Beachtet zusätzlich die 
Änderung zu den Spielgeräten, gültig ab dem 01.01.2022. (Überarbeitung ist bereits 
ausgearbeitet, aber bisher noch nicht durch die Stadt veröffentlicht). 

 
 Die von der Stadt Iserlohn vorgeschriebenen Ruhezeiten sind einzuhalten: 

o Sonn- und Feiertage  gesamter Tag     
o Montag – Freitag   ab 19:00 Uhr – 07:00 Uhr 
o Mittagsruhe          von 13:00 Uhr – 15:00 Uhr 
o Samstag    ab 18:00 Uhr vereinsinterne Regelung. 

 
 Die Wege (5 m Weg und Seitenweg zum Wohngebiet) dürfen nur kurzfristig zum Be- 

und Entladen befahren werden, innerhalb der Ruhezeiten ist das Befahren der Wege 
verboten. Eine Ausnahme gilt für die Mittagsruhe am Samstag.  

 Das Befahren der Wege mit LKW ist grundsätzlich nicht gestattet. 
 Das Entsorgen von Gartenabfällen und Unrat im angrenzenden Naturschutzgebiet und 

Bahngelände ist selbstverständlich verboten. 
 Das Verbrennen von Gartenabfällen ist ebenfalls verboten.  
 Das Instandsetzen, waschen und pflegen von Kraftfahrzeugen ist innerhalb der Anlage 

und auf den Parkplätzen nicht erlaubt.  

Wer als Letzter den Parkplatz verlässt, schließt die Schranke    Danke! 


